
Öffentliche Bekanntmachung

Inkrafttreten Bebauungsplan

Der Bebauungsplan „Bahnhofsvorplatz“ wurde vom Gemeinde-
rat der Stadt Tuttlingen am 30.01.2023 als Satzung beschlossen. Das 
Plangebiet befindet sich im westlichen Teil der Stadt Tuttlingen, zwi-
schen dem Bahnhofsgebäude und der Bundesstraße B 311. Der Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans umfasst den umrandeten Bereich im 
folgenden Plan:

Mit dieser Bekanntmachung tritt der o.g. Bebauungsplan in Kraft. Der 
Bebauungsplan kann während der Dienstzeiten beim Fachbereich Pla-
nung und Bauservice der Stadt Tuttlingen im Rathaus Zimmer 4.19, 
Ebene 4, Rathausstraße 1 in 78532 Tuttlingen eingesehen und über 
seinen Inhalt Auskunft verlangt werden.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung 
sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
wird hingewiesen. Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 BauGB beachtli-
che Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung des Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der Ge-
meinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sacherhalts 
geltend gemacht worden sind. 
Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB be-
achtlich sind. 

Ein Normenkontrollantrag kann von jedermann, der einen Nachteil 
durch diese Rechtsvorschriften erlitten hat, innerhalb eines Jahres beim 
Verwaltungsgerichtshof gestellt werden (§ 47 Abs. 2 Satz 1 Verwal-
tungsgerichtsordnung).

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädi-
gungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch 
die Bebauungspläne und über das Erlöschen von Entschädigungsan-
sprüchen wird hingewiesen.

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch und 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen 
soll, innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Tuttlingen, den 09.02.2023

Michael Beck
Oberbürgermeister 


